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1 9 4 . Bundesgesetz vom 1. Juli 1964,
mit dem das Landarbeitsgesetz neuerlich ab-
geändert wird (Landarbeitsgesetz-Novelle

1964).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Die im Landarbeitsgesetz, BGBl. Nr. 140/1948,
in der Fassung der Landarbeitsgesetz-Novelle
1957, BGBl. Nr. 279, der Landarbeitsgesetz-
Novelle 1960, BGBl. Nr. 241, sowie des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 97/1961, für die Regelung des
Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft
(Landarbeitsordnungen) gemäß Artikel 12 Abs. 1
Z. 4 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fas-
sung von 1929 aufgestellten Grundsätze werden
wie folgt abgeändert:

1. Nach § 65 sind folgende Bestimmungen ein-
zufügen:

„ E r k r a n k u n g w ä h r e n d des
U r l a u b e s .

§ 65 a. Erkrankt (verunglückt) ein Dienst-
nehmer während seines Urlaubes, so werden die
auf Werktage fallenden Krankheitstage auf das
Urlaubsausmaß nicht angerechnet, wenn folgende
Voraussetzungen gemeinsam zutreffen:

1. Die Erkrankung (der Unglücksfall) darf
vom Dienstnehmer nicht vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht worden sein;

2. während des Urlaubes darf vom Dienst-
nehmer keine dem Erholungszweck des Urlaubes
zuwiderlaufende Erwerbstätigkeit ausgeübt wor-
den sein;

3. die Erkrankung (der Unglücksfall) muß eine
länger als drei Tage währende Arbeitsunfähig-
keit bewirkt haben;

4. der Dienstnehmer hat dem Dienstgeber nach
Maßgabe der Bestimmungen des § 65 b von der

Erkrankung (vom Unglücksfall) Mitteilung zu
machen und die erforderlichen Nachweise zu er-
bringen.

§ 65 b. (1) Der Dienstnehmer ist verpflichtet,
dem Dienstgeber nach dreitägiger Krankheits-
dauer unverzüglich Mitteilung zu machen. Kann
der Dienstnehmer aus Gründen, die nicht von
ihm zu vertreten sind, diese Mitteilung nicht un-
verzüglich erstatten, so gilt sie als rechtzeitig ab-
gegeben, wenn sie unmittelbar nach Wegfall des
Hinderungsgrundes nachgeholt wird.

(2) Bei Wiederantritt des Dienstes hat der
Dienstnehmer ohne schuldhafte Verzögerung ein
ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung der
Krankenkasse vorzulegen. Das ärztliche Zeugnis
beziehungsweise die Bestätigung der Kranken-
kasse hat Angaben über Beginn, Dauer und Ur-
sache der Arbeitsunfähigkeit zu enthalten.

§ 65 c. (1) Der Dienstnehmer hat nach termin-
gemäßem Ablauf seines Urlaubes oder, falls die
Erkrankung länger dauert, nach deren Beendi-
gung seinen Dienst anzutreten.

(2) Das auf die nicht anrechenbare Zeit des
Urlaubes entfallende Urlaubsentgelt ist mit dem
auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Be-
stimmungen bei Krankheit oder Unfall gebühren-
den Entgelt zu verrechnen und gegebenenfalls
vom Dienstnehmer zurückzuerstatten.

(3) Ein Urlaubsrest ist nach Möglichkeit im
laufenden Urlaubsjahr zu verbrauchen. § 66 ist
sinngemäß anzuwenden.

§ 65 d. Bei Erkrankung (Unglücksfall) des
Dienstnehmers im Ausland finden die Bestim-
mungen des § 65 a nur Anwendung, wenn eine
stationäre Behandlung in einer Krankenanstalt
durchgeführt wurde. An Stelle des im § 65 b
Abs. 1 vorgesehenen ärztlichen Zeugnisses be-
ziehungsweise der Bestätigung der Krankenkasse
ist eine Bescheinigung der Krankenanstalt über
die stationäre Behandlung beizubringen.
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§ 65 e. Arglistige Beschaffung oder mißbräuch-
liche Verwendung einer Bescheinigung nach § 65 b
oder § 65 d berechtigen den Dienstgeber zur Ent-
lassung (§ 33)."

2. Im § 115 Abs. 3 haben an Stelle der Worte
„24. Lebensjahr" die Worte „21. Lebensjahr" zu
treten.

Artikel II.

Die Ausführungsgesetze der Bundesländer zu
den Grundsätzen des Artikels I sind binnen sechs
Monaten, vom Tage der Kundmachung dieses
Bundesgesetzes an gerechnet, zu erlassen.

Artikel III.

Mit der Wahrnehmung der dem Bunde gemäß
Artikel 15 Abs. 8 des Bundes-Verfassungsgesetzes
in der Fassung von 1929 zustehenden Rechte ist
das Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft betraut.

Schärf
Klaus Schleinzer

1 9 5 . Bundesgesetz vom 1. Juli 1964,
mit dem das Saatgutgesetz 1937 abgeändert

wird (Saatgutgesetz-Novelle 1964).

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Saatgutgesetz 1937, BGBl. Nr . 236, in der
Fassung der Saatgutgesetznovelle 1953, BGBl.
Nr . 114, wird abgeändert wie folgt:

1. § 1 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Sämereien landwirtschaftlicher Kultur-
pflanzen dürfen im geschäftlichen Verkehr als
Saatgut nur bezeichnet werden, wenn folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Reinheit und Keimfähigkeit müssen min-
destens die in den Normen der Bundes-
anstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung
in Wien jeweils festgesetzten Grenzwerte
erreichen;

b) es muß sich — außer bei Gemüse-
sämereien — um Sorten, die im ,Zuchtbuch
für Kulturpflanzen' (§ 1 Pflanzenzucht-
gesetz, BGBl. Nr . 34/1947) eingetragen
sind, oder um Sorten oder Herkünfte (Öko-
typen) handeln, die sonst auf Grund ihres
Anbauwertes für die Landeskultur von Be-
deutung sind;

c) Sämereien von Getreide einschließlich Mais
(soweit es sich nicht um Zucker- oder
Speisemaissorten handelt) müssen den Vor-
aussetzungen für die Bezeichnung ,aner-
kanntes Saatgut' (§ 4 Abs. 3) entsprechen.

Das Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft hat nach Anhörung der Zuchtbuch-
kommission (§ 3 Pflanzenzuchtgesetz) ein Ver-
zeichnis der Sorten und Herkünfte (Ökotypen),
die gemäß lit. b sonst auf Grund ihres Anbau-
wertes für die Landeskultur von Bedeutung sind,
im ,Amtsblatt zur Wiener Zeitung' kund-
zumachen. Wenn der Anbauwert einer Sorte
oder Herkunft (Ökotyp) nur für bestimmte
Teile des Bundesgebietes gegeben ist, so ist auf
diese Tatsache im Verzeichnis hinzuweisen."

2. § 2 hat zu lauten:

„§ 2. (1) Sämereien landwirtschaftlicher Kultur-
pflanzen, die unter der Bezeichnung ,Saatgut'
gewerbsmäßig feilgehalten, verkauft oder sonst
in Verkehr gesetzt werden, müssen — sofern
dieses Gesetz nicht anderes bestimmt — handels-
üblich verpackt und mit einer den Vorschriften
dieses Gesetzes entsprechenden Bezeichnung ihrer
Art, Sorte oder Herkunft (Ökotyp) und Be-
schaffenheit versehen sein.

(2) Sämereien gleicher Art von Getreide ein-
schließlich Mais, von Hülsenfrüchten und von
Ölsaaten dürfen unter der Bezeichnung ,Saatgut'
auch in loser Schüttung in Verkehr gesetzt
werden.

(3) Von der Bezeichnung der Beschaffenheit
darf bei Gemüsesamen einschließlich der Samen
von Halm- und Kohlrüben, wenn sie in Mengen
unter 100 Gramm, bei Samen von Roten Rüben
(Salatrüben), wenn sie in Mengen unter einem
halben Kilogramm, bei Grassamen, wenn sie in
Mengen unter fünf Kilogramm, bei Samen von
Futterrüben, Erbsen, Bohnen und Wicken, wenn
sie in Mengen unter zehn Kilogramm gewerbs-
mäßig feilgehalten, verkauft oder sonst in Ver-
kehr gesetzt werden, abgesehen werden. Doch ist
auf der Verpackung solcher als ,Saatgut' bezeich-
neten Sämereien, wenn sie höchstens die ange-
gebene Menge enthält, die Art (§ 4 Abs. 1 erster
Satz) und die Sorte oder Herkunft (Ökotyp)
(§ 4 Abs. 1 zweiter Satz) haltbar und sichtbar
anzuführen, ferner muß auf der Verpackung das
Fülljahr ersichtlich sein und angegeben werden,
daß die Reinheit und Keimfähigkeit der Säme-
reien mindestens die jeweils mit Kundmachung
festgesetzten Grenzwerte erreichen.

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die
Bezeichnung von Sämereien, die als ,Saatgut' oder
ohne diese Bezeichnung feilgehalten werden, und
über die Angabe von Art, Sorte oder Herkunft
(Ökotyp) und Beschaffenheit bei gewerbsmäßig
feilgehaltenen Sämereien gelten auch für öffent-
liche Ankündigungen oder Mitteilungen, die für
einen größeren Kreis von Personen bestimmt
sind (Preislisten u. dgl.), sowie für schriftliche,
den geschäftlichen Verkehr mit Sämereien betref-
fende Anbote oder Mitteilungen, die an einzelne
Personen gerichtet sind."
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3. § 4 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Die Art des Saatgutes ist durch Angabe
seiner deutschen pflanzenkundlichen Benennung
zu bezeichnen, der die volkstümliche Benennung
zwischen Klammern beigesetzt werden kann. Die
Sorte oder Herkunft (Ökotyp) des Saatgutes ist
wahrheitsgemäß, bei den im ,Zuchtbuch für Kul-
turpflanzen' oder im Verzeichnis gemäß § 1
Abs. 2 eingetragenen Sorten entsprechend dieser
Eintragung anzugeben. Wahrheitsgetreue Zusätze
zur näheren Bezeichnung der örtlichen Herkunft
sind zulässig."

4. Dem § 4 Abs. 3 wird folgender Satz an-
gefügt: „Im Ausland aufgewachsenes Saatgut
darf jedoch als ,anerkanntes Saatgut' bezeichnet
werden, wenn eine Bescheinigung einer gemäß
§ 9 Abs. 1 zur Untersuchung und Plombierung
von Sämereien ermächtigten Anstalt oder Stelle
vorliegt, aus der hervorgeht, daß dieses Saatgut
einem Verfahren unterzogen wurde, welches
sicherstellt, daß es in Österreich anerkanntem
Saatgut gleichwertig ist (Gleichwertigkeitsbeschei-
nigung)."

5. § 4 Abs. 4 hat zu entfallen; Abs. 5 erhält
die Absatzbezeichnung „(4)".

6. Im § 5 Abs. 1 haben Z. 2 und 3 zu lauten:

„2. das Mengenverhältnis der in der Samen-
mischung enthaltenen Arten, Sorten oder Her-
künfte (Ökotypen) in Gewichtshundertsätzen,

3. die im § 4 Abs. 2 vorgeschriebenen Angaben
über die Reinheit und Keimfähigkeit der ein-
zelnen Mischungsbestandteile,".

7. § 5 Abs, 4 hat zu lauten:

„(4) Personen, die gewerbsmäßig Sämereien
verkaufen, feilhalten oder sonst in Verkehr
setzen, dürfen Samenmischungen nach Angabe
des Bestellers herstellen und nur an diesen für
den unmittelbaren Verbrauch abgeben. Bei Ab-
gabe solcher Samenmischungen ist dem Besteller
ein Begleitschreiben (Rechnung, Lieferschein usw.)
auszufolgen, das die Bezeichnung ,Samen-
mischung auf Bestellung', die Angabe der Art,
Sorte oder Herkunft (Ökotyp) und Beschaffen-
heit (§ 4 Abs. 1 und 2) aller in der Mischung
enthaltenen Sämereien, das Gewicht jedes Be-
standteiles und den vom Besteller angegebenen
Nutzungszweck zu enthalten hat."

8. § 6 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten:

„Sämereien von Alexandrinerklee, Bokhara-
klee, Hopfenklee, gewöhnlichem Hornklee,
Sumpfhornklee, Inkarnatklee, Luzerne, Persi-
schem Klee, Rotklee, Schwedenklee, Weißklee,

Wundklee, Futterrüben und Timothégras dürfen
als Saatgut nur in Verpackungen, die mit einer
gültigen Plombe der Bundesanstalt für Pflanzen-
bau und Samenprüfung in Wien oder einer
anderen vom Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft hiezu ermächtigten Anstalt oder
Stelle (§ 9 Abs. 1) verschlossen sind, gewerbs-
mäßig feilgehalten, verkauft oder sonst in Ver-
kehr gesetzt werden."

9. § 8 Abs. 1 hat zu lauten:

„(1) Die Ausfuhr von Sämereien von Getreide
einschließlich Mais, von den im § 6 Abs. 1 ge-
nannten Kleearten und von Futter- und Zucker-
rüben in Mengen von mehr als 50 kg, die auf
der Verpackung oder in einem der Ware bei-
gegebenen Begleitschreiben (Rechnung, Liefer-
schein, Ursprungsbescheinigung u. dgl.) als ,Saat-
gut' (§ 1 Abs. 2) und mit einem Hinweis auf
den Aufwuchs in Österreich gekennzeichnet sind,
ist verboten, wenn die Verpackung nicht mit
einer Plombe der Bundesanstalt für Pflanzenbau
und Samenprüfung in Wien oder einer anderen
vom Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft hiezu ermächtigten Anstalt oder Stelle
(§ 9 Abs. 1) verschlossen ist."

10. § 8 a Abs. 2 und 3 haben zu lauten:

„(2) Wenn es zur Erkenntlichmachung des
Qualitätsunterschiedes geboten erscheint, kann
das Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft mit Verordnung anordnen, daß im ge-
schäftlichen Verkehr bei Kartoffelsaatgut das
Herkunftsland anzugeben ist.

(3) Für Kartoffelknollen finden im übrigen die
Bestimmungen des § 1 Abs. 2 erster Unterabsatz
lit. b und zweiter Unterabsatz sowie Abs. 4, des
§ 2 Abs. 2, des § 3 Abs. 1 und 2, des § 4 Abs. 1,
3 und 4, des § 7 und des § 8 Abs. 2 sinngemäß
Anwendung."

11. § 9 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten:

„(2) Dem Ansuchen um Plombierung sind Be-
lege über die Sorte oder Herkunft (Ökotyp) der
Ware beizulegen."

12. Im § 9 Abs. 3 vorletzter Satz treten an
Stelle der Worte: „Bei Klee-, Timothégras- und
Leinsamen muß" die Worte: „Bei Klee- und
Timothégrassamen muß".

13. § 12 Abs. 3 letzter Satz hat zu entfallen.

14. § 16 erster Satz hat zu lauten:

„Wer den Bestimmungen des § 1 Abs. 2 erster
Unterabsatz oder 3, des § 2 Abs. .1, 3 oder 4,
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der §§ 3 oder 4, Abs. 1 bis 3, des § 5, Abs. 3
oder 4, oder des § 6 oder des § 8 a zuwider-
handelt, kann, unbeschadet der Strafverfolgung,
auf Unterlassung und bei Verschulden auf Scha-
denersatz in Anspruch genommen werden."

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
hinsichtlich des Artikels I Z. 9 das Bundesmini-
sterium für Finanzen im Einvernehmen mit den
beteiligten Bundesministerien und hinsichtlich
der übrigen Bestimmungen das Bundesministe-
rium für Land- und Forstwirtschaft betraut.

Schärf
Klaus Schleinzer Schmitz

196 . Bundesgesetz vom 15. Juli 1964, mit
dem handeis- und genossenschaftsrechtliche

Aufbewahrungsfristen verkürzt werden.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

(1) Die auf dem Gebiet des Handels- und des
Genossenschaftsrechtes bestehenden Fristen für
die Aufbewahrung von Handelsbüchern, In-
ventaren, Bilanzen, empfangenen Handelsbriefen,
Abschriften der abgesendeten Handelsbriefe oder
sonstigen Büchern, Schriften und Papieren, ins-
besondere die der §§ 44 des Handelsgesetzbuches,
214 Abs. 2 des Aktiengesetzes und § 93 Abs. 3
des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, werden auf sieben Jahre verkürzt.

(2) Die im Abs. 1 genannte Frist gilt für Ge-
nossenschaften auch dann, wenn auf sie § 44 des
Handelsgesetzbuches nicht anwendbar ist.

(3) Die Frist von sieben Jahren läuft vom
Schluß des Kalenderjahres, für das die letzte Ein-
tragung vorgenommen oder in dem der Handels-
brief empfangen oder abgesandt wurde. Im Falle
der Liquidation (Abwicklung) läuft die Frist vom
Schluß des Kalenderjahres, in dem die Liqui-
dation beendet wurde.

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Justiz, hinsichtlich der
Genossenschaften jedoch gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Inneres, für Handel und
Wiederaufbau und für Land- und Forstwirtschaft
betraut.

Schärf
Klaus Broda Olah
Bock Schleinzer

1 9 7 . Bundesgesetz v o m 15. Juli 1964, m i t
dem das Tapferkeitsmedail len-Zulagengesetz

1962 abgeänder t wird .

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Tapferkeitsmedaillen-Zulagengesetz .1962,
BGBl. Nr . 146, wird wie folgt abgeändert:

1. Die § § 2 und 3 haben zu lauten:

„§ 2. (1) Die Zulagen sind auf Antrag zu ge-
währen.

(2) Personen mit dem Wohnsitz im Inland
haben den Antrag beim Bundesministerium für
Landesverteidigung, Personen mit dem Wohnsitz
im Ausland bei der nach ihrem Wohnsitz zu-
ständigen österreichischen Vertretungsbehörde
einzubringen. Hiebei ist die Verleihung der
Tapferkeitsmedaille glaubhaft zu machen. Nach
§ 1 Abs. 1 lit. b anspruchsberechtigte Personen
haben an Stelle der Verleihung der Tapferkeits-
medaille die Ausstellung der Bestätigung über den
Anspruch auf Auszeichnung glaubhaft zu
machen.

(3) Über die Anträge gemäß Abs. 2 entscheidet
das Bundesministerium für Landesverteidigung.

§ 3. (1) Die Zulagen gebühren monatlich

a) Personen, die die im § 1 genannten An-
spruchsvoraussetzungen bis 1. Juli 1962 er-
füllt haben und den Antrag gemäß § 2
Abs. 2 bis 31. Dezember 1964 stellen, ab
1. Juli 1962,

b) Personen, die die im § 1 genannten An-
spruchsvoraussetzungen erst nach dem
1. Juli 1962 erfüllen und den Antrag ge-
mäß § 2 Abs. 2 bis 31. Dezember 1964
stellen, ab dem auf den Zeitpunkt der Er-
füllung der Anspruchsvoraussetzungen
nächstfolgenden Monatsersten oder, wenn
dieser Zeitpunkt auf einen Monatsersten
fällt, ab diesem Tage,

c) Personen, die den Antrag gemäß § 2 Abs. 2
erst nach dem 31. Dezember 1964 stellen,
ab dem auf den Zeitpunkt der Antragstel-
lung nächstfolgenden Monatsersten oder,
wenn dieser Zeitpunkt auf einen Monats-
ersten fällt, ab diesem Tage.

(2) Gegen die Versäumung der im Abs. 1 lit. a
und b angeführten Frist ist die Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand zu bewilligen, wenn der
Antragsteller glaubhaft macht, daß er durch ein
unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis
ohne sein Verschulden verhindert war, die Frist
einzuhalten. Der Antrag auf Wiedereinsetzung
muß binnen einer Woche nach Aufhören des
Hindernisses gestellt werden.
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(3) Die Höhe der Zulagen beträgt
a) für die goldene Tapferkeitsmedaille 100 S,
b) für die silberne Tapferkeitsmedaille

1. Klasse 50 S,
c) für die silberne Tapferkeitsmedaille

2. Klasse 25 S."

2. Im § 7 hat der derzeitige Wortlaut die Be-
zeichnung „(1)" zu erhalten. Folgender Abs. 2 ist
anzufügen:

„(2) Im Falle des Ablebens eines Anspruchs-
berechtigten sind jene nach Abs. 1 ausgezahlten
Zulagen, die auf die Monate des Auszahlungs-
zeitraumes nach dem Ableben entfallen, nicht
zurückzuzahlen."

Artikel II.
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist

das Bundesministerium für Landesverteidigung
betraut.

Schärf
Klaus Prader

1 9 8 . Bundesgesetz vom 17. Juli 1964,
mit dem das Weingesetz 1961 abgeändert

wird.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I.

Das Weingesetz 1961, BGBl. Nr. 187, wird in
nachstehender Weise abgeändert:

Im § 56 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 ist die Zeit-
angabe „1. Jänner 1967" jeweils durch die Zeit-
angabe „1. September 1964" zu ersetzen.

Artikel II.

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist
das Bundesministerium für Land- und Forst-
wirtschaft betraut.

Schärf
Klaus Schleinzer
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